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 Verbandsversammlung des Zweckverbandes Sparkasse Passau  
 
Die Verbandsversammlung des Zweckverbands Sparkasse Passau findet am  
  
09. Juli 2020 ab 14.00 Uh 
im Landkreissaal auf Schloss Neuburg 
Am Burgberg 5, 94127 Neuburg/Inn 
 
statt.  
 
Passau, den 15.06.2020  
 
Sparkasse Passau 
Vorstandssekretariat 
 
 
 
 Bekanntmachung des Beteiligungsberichts 2018 der Stadt Passau  
 
Aufgrund Art. 94 Abs. 3 Gemeindeordnung ist die Stadt Passau verpflichtet, jährlich einen Bericht 
über ihre Beteiligungen zu erstellen und fortzuschreiben. Dieser Bericht umfasst alle Beteiligungen der 
Stadt Passau an Unternehmen in einer Rechtsform des privaten Rechts, soweit ihr mindestens 5% 
gehören.  
In seiner Sitzung vom 25.5.2020 hat der Stadtrat den Bericht 2018 einstimmig zur Kenntnis genom-
men, er kann in der Abteilung 130 Kämmerei, Beteiligungscontrolling, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 
Neues Rathaus, 3.Stock, in der Zeit vom 6.7.2020 bis 10.7.2020, nach telefonischer Voranmeldung 
unter 0851/396-205 zur vereinbarten Zeit eingesehen werden. 
 
Passau, den   
 
STADT PASSAU  
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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 Allgemeinverfügung der kreisfreien Stadt Passau über die Verwendung von Schalldämpfern zur 
Jagdausübung vom 16.06.2020 

 

Aufgrund des Art. 29 Abs. 3 Nr. 2 in Verbindung mit Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) 
erlässt die kreisfreie Stadt Passau folgende Einzelanordnung als Allgemeinverfügung: 

I. In Einschränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG ist es gestattet, Schalldämpfer mit für die 
Jagd zugelassenen Langwaffen für Munition mit Zentralfeuerzündung bei der Jagdausübung in allen Jagd-
revieren einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen im Gebiet der kreisfreien Stadt Passau zu verwen-
den. 

II. Ferner wird es den Jagdscheininhabern aus dem Zuständigkeitsbereich der kreisfreien Stadt Passau in Ein-
schränkung des Verbots des Art. 29 Abs. 2 Nr. 7 BayJG innerhalb ganz Bayerns gestattet, bei der Jagdaus-
übung einschließlich dem jagdlichen Übungsschießen zu verwenden. 

III. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 

IV. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 

V. Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 

 

Hinweis: 

Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer Allgemein-
verfügung öffentlich bekannt zu machen.  

Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt Passau, Ordnungs-
amt, Zimmer 204, 2. OG, Vornholzstraße 40, 94036 Passau auf. Sie kann während der allgemeinen Dienstzeiten 
eingesehen werden. 

 

Passau, 16.06.2020 

Stadt Passau 

 

Linseisen 
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 Allgemeinverfügung der kreisfreien Stadt Passau über die Verwendung von Nachtsichttechnik zur 
Bejagung von Schwarzwild vom 16.06.2020 

 
Aufgrund des Art. 29 Abs. 5 Satz 2 des Bayerischen Jagdgesetzes (BayJG) in Verbindung mit § 19 Absatz 
1 Nummer 5 Buchstabe a des Bundesjagdgesetzes (BJagdG) erlässt die kreisfreie Stadt Passau folgende 
Einzelanordnung im Wege der Allgemeinverfügung: 
 
I. In Einschränkung des Verbots des § 19 Abs. 1 Nr. 5 Buchstabe a BJagdG ist es im Rahmen der 

geltenden rechtlichen Vorschriften Inhabern eines gültigen Jagdscheins im Sinne von § 15 Abs. 2 
BJagdG gestattet,  
• künstliche Lichtquellen, 
• Vorrichtungen zum Anstrahlen oder Beleuchten des Ziels und 
• Nachtzielgeräte, die einen Bildwandler oder eine elektronische Verstärkung besitzen, wobei 

ausschließlich die waffenrechtlich gem. § 40 Abs. 3 Satz 4 WaffG zulässigen 
Nachtsichtvorsätze und Nachtsichtaufsätze erfasst sind, 

 
sowohl in Verbindung mit einer Jagdlangwaffe als auch ohne Verbindung zu einer Jagdlangwaffe 
im Gebiet der kreisfreien Stadt Passau für die Bejagung von ausschließlich Schwarzwild 
einschließlich des Ein- und Anschießens im Jagdrevier zu verwenden. 
 

II. Diese Allgemeinverfügung steht unter dem Vorbehalt ihres Widerrufs. 
 
III. Diese Allgemeinverfügung gilt am Tage nach der Bekanntmachung als bekannt gegeben. 
 
IV.  Für diese Allgemeinverfügung werden keine Kosten erhoben. 
 
Hinweis: 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekannt zu machen.  
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt Passau, 
Ordnungsamt, Zimmer 204, 2. OG, Vornholzstraße 40, 94036 Passau auf. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
Passau, 16.06.2020 
Stadt Passau 
 
Linseisen 
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 Vollzug der Jagdgesetze; 
 Schonzeitaufhebung für Ringeltauben im Stadtgebiet Passau 
 
 
 
 

Allgemeinverfügung: 
 
 

1. Im Geltungsbereich der Stadt Passau wird die Schonzeit für junge Ringeltauben auf Flächen mit 
 
• erntereifem Raps 
• Lagergetreide (Weizen, Gerste, Triticale) 
• erntereife Erbsen und Sojabohnen      
• neu ausgesäten Raps  
• neu ausgesäter Mulchsaat  
• neu ausgesäten Zweitfrüchten nach Ganzpflanzensilage  

 
außerhalb befriedeter Bezirke nach § 6 BJagdG und Art. 6 BayJG ab 01. Juli 2020 aufgehoben. 
 
2. Auflagen: 
 
• Als einzige Vogelart dürfen Ringeltauben im ersten Lebensjahr, erkennbar am fehlenden Halsring,  

bejagt werden. 
 
• Eine Bejagung von auftretenden Alt- und Elterntauben ist nicht zulässig. 
 
• Bejagung ist erlaubt mit der Schrotflinte durch den Jagdausübungsberechtigten, ggf. den 

Erlaubnisscheininhaber, als Pirschjagd im Bereich der geschädigten oder bedrohten, unter obiger 
Nr. 1 bezeichneten Flächen und dem festgelegten Umkreis von 200 m. 

 
• Erforderlichkeit der Tötung muss gegeben sein. Sollte sich im Geltungszeitraum die Gefahr von 

Schäden durch Ringeltauben an den bezeichneten Saaten entgegen den derzeitigen Erwartungen 
als gering erweisen, so ist die Erforderlichkeit der Tötung nicht mehr gegeben. Im Zweifelsfall ist 
dazu eine neuerliche Stellungnahme des Jagdberaters der Stadt Passau und des Amtes für 
Landwirtschaft und Forsten einzuholen. 

 
• Dem Schutz der Ringeltauben wird dahingehend Rechnung getragen, dass während der 

Kernbrutzeiten Mai und Juni eine Schonzeitaufhebung nicht erfolgt. Weiterhin durch das 
fortbestehende Verbot der Alt- und Elterntierbejagung. 

  
Unabhängig von der nach den jagdrechtlichen Vorschriften zu führenden Streckenliste sind folgende 
Aufzeichnungen zu führen: 

• Erfassung der Jagdtage (Datum), 
• Anzahl der erlegten Ringeltauben, 



 

 346 

• Erläuterung des Ergebnisses der Bejagung im Hinblick auf das Ziel, Schäden zu verhindern   
und Ort des Abschusses. 

 
Die Aufzeichnungen haben die Jagdausübungsberechtigten, soweit sie von dieser Aufhebung der 
Schonzeit Gebrauch machen, bis zum 10. November 2020 der Unteren Jagdbehörde – Stadt Passau 
-  schriftlich vorzulegen.  
  
3. Widerruf und Befristung: 
Diese Verfügung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden, wenn die 
Voraussetzungen für die Aufhebung der Schonzeit entfallen. 
 
Diese Allgemeinverfügung ist befristet bis 31.10.2020. 
 
4. Sofortige Vollziehung: 
Für die Anordnung unter der Ziffer I wird gemäß § 80 Abs. 2 Nr. 4 der Verwaltungsgerichtsordnung 
(VwGO) die sofortige Vollziehung angeordnet. 
 
5. Bekanntmachung und Inkrafttreten: 
Die Allgemeinverfügung tritt am Tage nach ihrer Bekanntmachung im Amtsblatt der Stadt Passau in 
Kraft.  
 
 

Hinweis: 
Gemäß Art. 41 Abs. 4 Satz 1 Bayer. Verwaltungsverfahrensgesetz ist nur der verfügende Teil einer 
Allgemeinverfügung öffentlich bekanntzumachen. 
 
Die Allgemeinverfügung liegt mit Begründung und Rechtsbehelfsbelehrung bei der Stadt Passau, 
Ordnungsamt, Zimmer 204, 2. OG, Vornholzstraße 40, 94036 Passau auf. Sie kann während der 
allgemeinen Dienstzeiten eingesehen werden. 
 
 
 
Passau, 19.06.2020 
Stadt Passau 
 
 
 
 
Linseisen 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „Auerbach“, Gmkg. Haidenhof, 2. Änderung 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit diesen Planungen wird insbesondere eine Neuordnung der Bebauung unmittelbar westlich der Einmündung der 
Stelzhamerstraße in die Regensburger Straße (Fl.Nrn. 144/4, 160, 160/4, 160/10, 161, und 162/1  Gmkg. Haidenhof 
– bzw. die bestehenden Anwesen Regensburger Straße 21 und 23 und Stelzhamerstraße 4a und 4b) ermöglicht. 
Dabei wird auch die beschränkt öffentliche Verkehrsfläche „Stadlergasse“ (Fl.Nr. 161) aufgelöst und dem 
Mischgebiet zugeschlagen. Im Gegenzug wird die öffentliche Straßenverkehrsfläche der Regensburger Straße sowie 
die Stelzhamerstraße ausgedehnt, um geeignete Geh- und Radwege zu erhalten und um die Abbiegespur entlang der 
Regensburger Straße optimieren zu können. Weiterhin werden die Baugrenzen und Baulinien neu geordnet und die 
Nutzungszahlen geändert.     
Der Stadtrat der Stadt Passau hat den o.a. Bebauungsplan am 22.06.2020 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge können der Bauleitplan, die Begründung und weitergehenden Unterlagen 
unter folgender Internetadresse eingesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, 
während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie 
die Möglichkeit über die Inhalte, Auskunft zu erlangen, sind nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 
396 – 398 in Abhängigkeit von Dauer bzw. Einhaltung der Zutrittsbeschränkungen zu den Dienststunden möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
 
Passau, den 24.06.2020                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
OberbürgermeisterVollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
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 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bekanntmachung der Einstellung von Aufstellungs- bzw. Änderungsverfahren gem. § 2 Abs. 1 
i.V.m. § 1 Abs. 8 BauGB 

 
a) Außenbereichssatzung „Einöder Straße“ 

Der Beschluss zur Aufstellung der o.a. Außenbereichssatzung vom 04.12.2018 wird aufgehoben.  
 
b) Flächennutzungsplan mit integriertem Landschaftsplan, 57. Änderung und im Parallelverfahren 

Bebauungsplan „Ehem. Sportplatz Schalding rechts der Donau“, Gemarkung Heining;  
Die Änderungsbeschlüsse vom 24.06.2003 werden aufgehoben. 

  
c) Bebauungsplan „Schießstattweg“, Gemarkung Haidenhof, 4. Änderung,  

Der Änderungsbeschluss vom 23.03.2010 wird aufgehoben.  
 
d) Bebauungsplan „SO Heindlmühl“, Gemarkung Haidenhof; 

Der Aufstellungsbeschluss vom 22.06.2004 wird aufgehoben.  
 
Der Ausschuss für Stadtentwicklung und Verkehr der Stadt Passau beschloss in seiner Sitzung am 
16.06.2020 die Einstellung der o.a. Bauleitplanverfahren und die Aufhebung der entsprechenden 
Aufstellungs- bzw. Änderungsbeschlüsse. 

Passau, den 24.06.2020  

STADT PASSAU 

Jürgen Dupper 

Oberbürgermeister 

 

 

 Vollzug des Baugesetzbuches (BauGB); 
Bebauungsplan „Universität-Verflechtung“, Gmkg. St. Nikola, 1. Änderung; 
Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses gem. § 10 Abs. 3 BauGB 

 
Mit dieser Änderung soll im Wege einer Nachverdichtung auf dem neu herausgeteilten Grundstück Fl.Nr. 321/1 
Gmkg. St. Nikola ein Einfamilienhaus mit max. 2 Wohneinheiten (WE) östlich des Anwesens „Sechzehnerstraße 1a“ 
ermöglicht werden.  
Der Stadtrat der Stadt Passau hat den o.a. Bebauungsplan am 22.06.2020 als Satzung beschlossen.  
Dieser Beschluss wird hiermit gemäß § 10 Abs. 3 des Baugesetzbuchs (BauGB) ortsüblich bekannt gemacht. 
 
Mit dem Tage der Bekanntmachung wird der Bebauungsplan rechtsverbindlich.  
 
Aus Gründen der Gesundheitsvorsorge können der Bauleitplan, die Begründung und weitergehenden Unterlagen 
unter folgender Internetadresse eingesehen werden: https://www.o-sp.de/passau/. Der Bebauungsplan mit 
Begründung wird vom heutigen Tage an im Neuen Rathaus, Rathausplatz 3, 94032 Passau, 2. Etage, Zimmer 206, 
während der Dienststunden zur öffentlichen Einsichtnahme bereitgehalten. Die Einsichtnahme der Unterlagen sowie 
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die Möglichkeit über die Inhalte, Auskunft zu erlangen, sind nach vorheriger telefonischer Anmeldung unter 0851 / 
396 – 231 in Abhängigkeit von Dauer bzw. Einhaltung der Zutrittsbeschränkungen zu den Dienststunden möglich. 
 
Auf die Voraussetzungen für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
und von Mängeln der Abwägung sowie die Rechtsfolgen des § 215 Abs. 1 BauGB wird hingewiesen. 
 
Unbeachtlich werden demnach 
1. eine nach § 214 Abs. 1 S. 1 Nr. 1 bis 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, 
2. eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das 
Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans, 
3. nach § 214 Abs. 3 S. 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs und 
4. nach § 214 Abs. 2a im beschleunigten Verfahren beachtliche Fehler, 
 
wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplans schriftlich gegenüber der 
Gemeinde geltend gemacht worden sind; der Sachverhalt, der die Verletzung oder den Mangel begründen 
soll, ist darzulegen. Außerdem wird auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB 
hingewiesen. Danach erlöschen Entschädigungsansprüche für nach den §§ 39 bis 42 BauGB eingetretene 
Vermögensnachteile, wenn nicht innerhalb von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird. 
 
Passau, den 24.06.2020                  
STADT PASSAU 
Jürgen Dupper  
Oberbürgermeister 
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